
Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  16.06.2022

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Wirtschafts-, 
Beschäftigungsförderung, Europa, 
Wissenschaft und Forschung

15.06.2022 öffentlich

zu TOP 2.5
Jahresabschluss und Lagebericht der Wirtschaftsförderung Dortmund zum 31.12.2021
Beschluss/Empfehlung
(Drucksache Nr.: 24377-22)

Hierzu liegt vor: Gemeins. Zusatz-/Ergänzungsantrag Fraktion B´90/Die Grünen,
CDU-Fraktion

„… die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU im Ausschuss für 
Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung bitten um 
Beratung und Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag

1. Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 
641.516,86 € soll nach Abführung an den städtischen Haushalt entsprechend dem 
Beschluss DS-Nr. 23370-22-E1 (Schaffung von Azubiwohnheimen durch ein 
Azubiwerk) zur Verfügung stehen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zur nächsten Sitzung des Ausschusses ein Konzept 
zur Umsetzung des Projekts vorzulegen. Der Betriebskostenzuschuss der 
Wirtschaftsförderung Dortmund ist entsprechend einmalig zweckgebunden zu 
erhöhen.

Begründung

Um mehr Auszubildende für den Dortmunder Wirtschaftsstandort zu gewinnen, beschloss der 
Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung 
auf Antrag der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU (23370-22-E1) am 
26.01.2022 mehrheitlich den Beschluss, dass die Stadt Dortmund die Gründung und den 
Aufbau einer privaten Stiftung „Azubiwerk Dortmund“ gemeinsam mit der Dortmunder 
Wirtschaft und ihren Verbänden wie die Industrie- und Handelskammer und die 
Handwerkskammer vorantreibt. Ziel der Stiftung ist es, für Auszubildende in Dortmund 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und insbesondere junge Auszubildende mit begleitenden 
Angeboten zu unterstützen.

Die private Stiftung „Azubiwerk Dortmund“ soll Zustiftungen aus dem Bereich der 
Wirtschaft und der Stadt Dortmund (und ihrer Töchter) erhalten. Die Anschubfinanzierung 
zur Bildung des Stiftungskapitals ist so auszugestalten, dass die Stiftung ohne regelmäßige 
Zuwendungen und ohne Beiträge der Auszubildenden ihre Arbeit aufnehmen und durchführen 
kann. Perspektivisch soll die Schaffung weiterer Wohnheime und eine Ausweitung der 
Unterstützungsangebote für Auszubildende durch die Stiftung selbst realisiert werden können. 
Bei einem Wegfall des Stiftungszweckes oder einer Auflösung der Stiftung fällt das 
Vermögen an die Stadt Dortmund zurück.“
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Hierzu liegt vor: Zusatz-/Ergänzungsantrag SPD-Fraktion

„… die SPD-Fraktion im Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, 
Wissenschaft und Forschung bittet um Beratung und Beschluss des folgenden Antrags:

Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 641.516,86 
€ soll nach Abführung an den städtischen Haushalt dafür genutzt werden, junge 
Dortmunder Erwachsene bei ihrem Schritt in Ausbildungsberufe zu fördern und sie damit 
ggfs. auch bei dem Schritt aus ihren Bedarfsgemeinschaften zu unterstützen. Hierbei 
sollen – orientiert an den Bedarfen der jungen Menschen – Gemeinschaftseinrichtungen, 
z.B. auch mit Wohnmöglichkeiten eingerichtet und zielführend begleitet werden. Ziel 
dieser Beschlussfassung ist es, auf die Schaffung eines Azubi-Wohnheimes hinzuwirken, 
wie vom Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft 
und Forschung in der Sitzung am 26.01.2022 einstimmig beschlossen.
Die Trägerschaft bzw. Struktur oder organisatorische Form dieses Wohnheimes soll nach 
ersten Erfahrungen und einer Evaluation der zunächst installierten Gemein-
schaftseinrichtungen durch den Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, 
Europa, Wissenschaft und Forschung beschlossen werden. Die Verwaltung wird ferner 
beauftragt, den Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, 
Wissenschaft und Forschung sowie den Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie 
engmaschig zu informieren und zu beteiligen.

Begründung
Junge Menschen nach ihrem Schulabschluss für Ausbildungsberufe zu begeistern, ist vor 
dem Hintergrund der Schaffung zukunftsfähiger und dauerhafter Beschäftigung sowie 
fehlender Fachkräfte ein wichtiges Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Vorteile 
und Zukunftschancen einer Ausbildung klarer herausgestellt und den jungen Menschen 
auch außerhalb ihrer familiären Verbünde vermittelt werden. Ein Weg ist bereits das von 
der HWK und der FH Dortmund ins Leben gerufene Projekt „Zukunftscampus –
Bildungszentren von morgen“, mit dem Lernorte der beruflichen Bildung mit der 
Hochschule verzahnt werden. Es ist sinnvoll, junge Menschen in Gemeinschaften 
entsprechend ihrer Bedarfe zusammenzubringen, um gemeinsame Lern- und 
Erfahrungsorte sowie ggfs. auch Wohnmöglichkeiten zielgenau anbieten zu können. Dies 
ist kann dann besonders wichtig werden, wenn die eigenen Lebensumstände diesen 
Schritt für die jungen Menschen erschweren.
Um darüber hinaus mehr Auszubildende auch aus den umliegenden Städten für den 
Dortmunder Wirtschaftsstandort zu gewinnen, fasste der Ausschuss für Wirtschafts-, 
Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung auf Antrag der 
Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU (23370-22) am 26.01.2022 
einstimmig den Beschluss, dass die Stadt Dortmund die Gründung und die Einrichtung 
eines Azubi-Wohnheims vorantreibt. Ziel dieser Einrichtung ist es, für Auszubildende in 
Dortmund bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und insbesondere junge Auszubildende 
mit begleitenden Angeboten zu unterstützen.
Um diese Einrichtung dauerhaft auf solide Beine zu stellen und zu verstetigen, soll 
begleitend zu den oben beschlossenen ersten Maßnahmen (Einrichtung von Gemein-
schaftseinrichtungen für Dortmunder junge Erwachsene, Darstellen der Erfahrungen, 
Evaluation) eine Trägerschaft/Struktur/Organisation dieser Einrichtung erarbeitet und 
festgelegt werden. Dabei kann es sich sowohl um eine Stiftung, wie auch um eine 
städtische, eine privatwirtschaftliche Einrichtung oder auch um eine städtisch-private 
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Kooperation handeln. Der nun anlaufende Prozess soll als Grundlage für die Entwicklung 
der Verstetigung verwandt werden. „

Die Wirtschaftsprüferin Frau Börner stellt die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 
der Wirtschaftsförderung sowie des Lageberichts vor. Es lasse sich feststellen, dass der 
uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt werden konnte. 

Auf Nachfrage von Rm Dr. Neumann bestätigt Frau Tiews aus, dass Mittel in Höhe von rd. 
1,2 Mio. € nicht abgerufen wurden. Dies lasse sich damit erklären, dass pandemiebedingt 
viele Veranstaltungen rund um die Themen Messen, Smart City, Stadtattraktivität und 
Erlebnis Dortmund nicht durchgeführt werden konnten. Auch die Verleihung des Wirtschafts-
und Unternehmerinnenpreises sei ausgefallen.

Zum gemeinsamen Zusatz-/Ergänzungsantrag der Fraktion B´90/Die Grünen und der CDU-
Fraktion erklärt Rm Reppin, dass man sich ja bereits zu Beginn des Jahres mit diesem Thema 
befasst habe und nun die Mittel, welche der Wirtschaftsförderung bereits bewilligt waren, für 
die Schaffung von Azubiwohnheimen verwenden möchte. 

Rm Ixkes-Henkemeier begründet den vorliegenden SPD-Antrag, der als Mittel der 
Beschäftigungsförderung begriffen werden soll. Man soll zunächst jugendliche 
Dortmunder*innen ansprechen, auch solche, die Gefahr laufen, in die Langzeitarbeitslosigkeit 
zu rutschen, wenn sie nicht aus den Bedarfsgemeinschaften herauskommen. In einem 
weiteren Schritt kann das Projekt dann auch für andere Jugendliche geöffnet werden.

Rm Brenker entgegnet, dass sich der gemeinsame Antrag auf die bestehende Beschlusslage 
bezieht, der SPD-Antrag hingegen in seiner Stoßrichtung ein neues Projekt beschreibt, über 
welches noch zu diskutieren sei.

sB Dr. Klug verweist auf die Diskussion im Januar, bei der bereit die IHK und 
Handwerkskammer positive Rückmeldungen gegeben habe. 

sB Tenbensel schlägt vor, einen Kompromiss aus beiden Anträge zu finden. Es sei wichtig, 
sich um das Wohnen für Auszubildende zu kümmern. Bei der sozialen Komponente müssten 
auch die Dortmunder Auszubildenden Berücksichtigung finden. Das Thema des Übergangs 
von Schule in Ausbildung stelle auch weiterhin eine wichtige Aufgabe dar.

Frau Marzen beschreibt, dass man sich bereits im Austausch mit IHK und HWK befindet. Für 
die Gründung einer Stiftung seien die genannten rd. 641.000 € jedoch bei weitem nicht 
ausreichend. Man schlage vor, mit bereits bestehenden Strukturen eines Trägers in der 
Jugendhilfe zu starten und sich auf Dortmunder Jugendliche zu fokussieren. Es gelte, eigene 
Projekte wie z. B. der Arbeit der Betriebsakquisiteure nicht zu schwächen. Die Stiftung wolle 
man nicht ausschließen, jedoch nicht in die anfänglichen Ideen einbeziehen. 

Rm Stackelbeck möchte das Projekt nicht auf Jugendliche aus Bedarfsgemeinschaften 
reduzieren. Man wolle eher den arbeitsmarktpolitischen Gedanken aufgreifen, Auszubildende 
für Dortmunder Unternehmen zu finden. Sobald das Konzept der Wirtschaftsförderung 
vorliege, könne man dies ausführlich diskutieren.

Rm Ixkes-Henkemeier schlägt vor, mit Hilfe der Mittel den bestehenden Beschluss 
dahingehend zu erweitern, bei der Umsetzung mit der Dortmunder Komponente zu beginnen.
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Rm Dr. Neumann sieht die Gewinnung von Fachkräften als einen wichtigen Baustein an.
Auch gehe es nicht nur um Jugendliche, sondern auch um junge Erwachsene.

Herr Ehrich bezeichnet es als gemeinsames Ziel aller Beteiligten, die Ausbildung zu stärken. 
Man müsse nun schnelle Lösungen finden, in dem man bestehende Beispiele nutzt. 

Rm Stackelbeck betont, dass man mit dem Antrag den bestehenden Beschluss verstärken 
wolle.

Rm Reppin, Rm Brenker und Rm Nienhoff merken an, dass die Bezeichnung der Stiftung 
nicht im Beschlusstext aufgeführt ist, sondern aus dem alten Begründungstext übernommen 
wurde. Bereits bei der Diskussion im Januar habe man deutlich gemacht, dass die Gründung 
einer Stiftung nur eine Möglichkeit der Trägerschaft sein könnte, man sich anderen Modellen 
aber auch nicht verschließen werde. Sollte die Wirtschaftsförderung bei der Erstellung des 
Konzeptes zu einem anderen Ergebnis als einer Stiftung kommen, werde man auch diese 
Form der Trägerschaft prüfen. Von besonderer Bedeutung sei es, die Wirtschaft und die 
städtischen Töchter von einer Beteiligung an diesem Azubiwerk zu überzeugen, um dies 
möglichst breit aufstellen zu können. 

Der Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und 
Forschung empfiehlt dem Rat der Stadt mit Mehrheit gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion sowie der AfD-Fraktion bei einer Enthaltung folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 
641.516,86 € soll nach Abführung an den städtischen Haushalt entsprechend dem 
Beschluss DS-Nr. 23370-22-E1 (Schaffung von Azubiwohnheimen durch ein 
Azubiwerk) zur Verfügung stehen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zur nächsten Sitzung des Ausschusses ein Konzept 
zur Umsetzung des Projekts vorzulegen. Der Betriebskostenzuschuss der 
Wirtschaftsförderung Dortmund ist entsprechend einmalig zweckgebunden zu 
erhöhen.

HINWEIS der Geschäftsführung:
Eine Abstimmung zum Beschlussvorschlag der Verwaltung ist versehentlich nicht 
erfolgt. Die Entlastung der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung wird in der 
nächsten Sitzung nachgeholt.
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Erstellt am:  19.06.2022

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften

17.06.2022 öffentlich

zu TOP 5.4
Jahresabschluss und Lagebericht der Wirtschaftsförderung Dortmund zum 31.12.2021
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 24377-22)

Dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften liegt folgende Empfehlung des 
Ausschusses für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung aus 
der öffentlichen Sitzung vom 15.06.2022 vor:

Hierzu liegt vor: Gemeins. Zusatz-/Ergänzungsantrag Fraktion B´90/Die Grünen, CDU-
Fraktion

„… die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU im Ausschuss für Wirtschafts-, 
Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung bitten um Beratung und 
Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag

1. Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 641.516,86 € 
soll nach Abführung an den städtischen Haushalt entsprechend dem Beschluss DS-Nr. 
23370-22-E1 (Schaffung von Azubiwohnheimen durch ein Azubiwerk) zur Verfügung stehen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zur nächsten Sitzung des Ausschusses ein Konzept zur 
Umsetzung des Projekts vorzulegen. Der Betriebskostenzuschuss der Wirtschaftsförderung 
Dortmund ist entsprechend einmalig zweckgebunden zu erhöhen.

Begründung

Um mehr Auszubildende für den Dortmunder Wirtschaftsstandort zu gewinnen, beschloss der 
Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung auf 
Antrag der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU (23370-22-E1) am 26.01.2022 
mehrheitlich den Beschluss, dass die Stadt Dortmund die Gründung und den Aufbau einer privaten 
Stiftung „Azubiwerk Dortmund“ gemeinsam mit der Dortmunder Wirtschaft und ihren Verbänden wie 
die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer vorantreibt. Ziel der Stiftung ist es, für 
Auszubildende in Dortmund bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und insbesondere junge 
Auszubildende mit begleitenden Angeboten zu unterstützen.

Die private Stiftung „Azubiwerk Dortmund“ soll Zustiftungen aus dem Bereich der Wirtschaft und der 
Stadt Dortmund (und ihrer Töchter) erhalten. Die Anschubfinanzierung zur Bildung des 
Stiftungskapitals ist so auszugestalten, dass die Stiftung ohne regelmäßige Zuwendungen und ohne 
Beiträge der Auszubildenden ihre Arbeit aufnehmen und durchführen kann. Perspektivisch soll die 
Schaffung weiterer Wohnheime und eine Ausweitung der Unterstützungsangebote für Auszubildende 
durch die Stiftung selbst realisiert werden können. Bei einem Wegfall des Stiftungszweckes oder einer 
Auflösung der Stiftung fällt das Vermögen an die Stadt Dortmund zurück.“

Hierzu liegt vor: Zusatz-/Ergänzungsantrag SPD-Fraktion

„… die SPD-Fraktion im Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, 
Wissenschaft und Forschung bittet um Beratung und Beschluss des folgenden Antrags:

Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 641.516,86 € 
soll nach Abführung an den städtischen Haushalt dafür genutzt werden, junge Dortmunder 
Erwachsene bei ihrem Schritt in Ausbildungsberufe zu fördern und sie damit ggfs. auch bei dem 
Schritt aus ihren Bedarfsgemeinschaften zu unterstützen. Hierbei sollen – orientiert an den 
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Bedarfen der jungen Menschen – Gemeinschaftseinrichtungen, z.B. auch mit Wohnmöglichkeiten 
eingerichtet und zielführend begleitet werden. Ziel dieser Beschlussfassung ist es, auf die 
Schaffung eines Azubi-Wohnheimes hinzuwirken, wie vom Ausschuss für Wirtschafts-, 
Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung in der Sitzung am 26.01.2022 
einstimmig beschlossen.
Die Trägerschaft bzw. Struktur oder organisatorische Form dieses Wohnheimes soll nach ersten 
Erfahrungen und einer Evaluation der zunächst installierten Gemeinschaftseinrichtungen durch 
den Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung 
beschlossen werden. Die Verwaltung wird ferner beauftragt, den Ausschuss für Wirtschafts-, 
Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung sowie den Ausschuss für Kinder, 
Jugend und Familie engmaschig zu informieren und zu beteiligen.

Begründung
Junge Menschen nach ihrem Schulabschluss für Ausbildungsberufe zu begeistern, ist vor dem 
Hintergrund der Schaffung zukunftsfähiger und dauerhafter Beschäftigung sowie fehlender 
Fachkräfte ein wichtiges Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Vorteile und 
Zukunftschancen einer Ausbildung klarer herausgestellt und den jungen Menschen auch 
außerhalb ihrer familiären Verbünde vermittelt werden. Ein Weg ist bereits das von der HWK und 
der FH Dortmund ins Leben gerufene Projekt „Zukunftscampus – Bildungszentren von morgen“, 
mit dem Lernorte der beruflichen Bildung mit der Hochschule verzahnt werden. Es ist sinnvoll, 
junge Menschen in Gemeinschaften entsprechend ihrer Bedarfe zusammenzubringen, um 
gemeinsame Lern- und Erfahrungsorte sowie ggfs. auch Wohnmöglichkeiten zielgenau anbieten 
zu können. Dies ist kann dann besonders wichtig werden, wenn die eigenen Lebensumstände 
diesen Schritt für die jungen Menschen erschweren.
Um darüber hinaus mehr Auszubildende auch aus den umliegenden Städten für den Dortmunder 
Wirtschaftsstandort zu gewinnen, fasste der Ausschuss für Wirtschafts-, 
Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung auf Antrag der Fraktionen von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU (23370-22) am 26.01.2022 einstimmig den Beschluss, 
dass die Stadt Dortmund die Gründung und die Einrichtung eines Azubi-Wohnheims vorantreibt. 
Ziel dieser Einrichtung ist es, für Auszubildende in Dortmund bezahlbaren Wohnraum zu schaffen 
und insbesondere junge Auszubildende mit begleitenden Angeboten zu unterstützen.
Um diese Einrichtung dauerhaft auf solide Beine zu stellen und zu verstetigen, soll begleitend zu 
den oben beschlossenen ersten Maßnahmen (Einrichtung von Gemeinschaftseinrichtungen für 
Dortmunder junge Erwachsene, Darstellen der Erfahrungen, Evaluation) eine 
Trägerschaft/Struktur/Organisation dieser Einrichtung erarbeitet und festgelegt werden. Dabei 
kann es sich sowohl um eine Stiftung, wie auch um eine städtische, eine privatwirtschaftliche 
Einrichtung oder auch um eine städtisch-private Kooperation handeln. Der nun anlaufende 
Prozess soll als Grundlage für die Entwicklung der Verstetigung verwandt werden. „

Die Wirtschaftsprüferin Frau Börner stellt die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses der 
Wirtschaftsförderung sowie des Lageberichts vor. Es lasse sich feststellen, dass der uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerk erteilt werden konnte. 

Auf Nachfrage von Rm Dr. Neumann bestätigt Frau Tiews aus, dass Mittel in Höhe von rd. 1,2 Mio. € 
nicht abgerufen wurden. Dies lasse sich damit erklären, dass pandemiebedingt viele Veranstaltungen 
rund um die Themen Messen, Smart City, Stadtattraktivität und Erlebnis Dortmund nicht durchgeführt 
werden konnten. Auch die Verleihung des Wirtschafts- und Unternehmerinnenpreises sei ausgefallen.

Zum gemeinsamen Zusatz-/Ergänzungsantrag der Fraktion B´90/Die Grünen und der CDU-Fraktion 
erklärt Rm Reppin, dass man sich ja bereits zu Beginn des Jahres mit diesem Thema befasst habe 
und nun die Mittel, welche der Wirtschaftsförderung bereits bewilligt waren, für die Schaffung von 
Azubiwohnheimen verwenden möchte. 

Rm Ixkes-Henkemeier begründet den vorliegenden SPD-Antrag, der als Mittel der 
Beschäftigungsförderung begriffen werden soll. Man soll zunächst jugendliche Dortmunder*innen 
ansprechen, auch solche, die Gefahr laufen, in die Langzeitarbeitslosigkeit zu rutschen, wenn sie nicht 
aus den Bedarfsgemeinschaften herauskommen. In einem weiteren Schritt kann das Projekt dann 
auch für andere Jugendliche geöffnet werden.
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Rm Brenker entgegnet, dass sich der gemeinsame Antrag auf die bestehende Beschlusslage bezieht, 
der SPD-Antrag hingegen in seiner Stoßrichtung ein neues Projekt beschreibt, über welches noch zu 
diskutieren sei.

sB Dr. Klug verweist auf die Diskussion im Januar, bei der bereit die IHK und Handwerkskammer 
positive Rückmeldungen gegeben habe. 

sB Tenbensel schlägt vor, einen Kompromiss aus beiden Anträge zu finden. Es sei wichtig, sich um 
das Wohnen für Auszubildende zu kümmern. Bei der sozialen Komponente müssten auch die 
Dortmunder Auszubildenden Berücksichtigung finden. Das Thema des Übergangs von Schule in 
Ausbildung stelle auch weiterhin eine wichtige Aufgabe dar.

Frau Marzen beschreibt, dass man sich bereits im Austausch mit IHK und HWK befindet. Für die 
Gründung einer Stiftung seien die genannten rd. 641.000 € jedoch bei weitem nicht ausreichend. Man 
schlage vor, mit bereits bestehenden Strukturen eines Trägers in der Jugendhilfe zu starten und sich 
auf Dortmunder Jugendliche zu fokussieren. Es gelte, eigene Projekte wie z. B. der Arbeit der 
Betriebsakquisiteure nicht zu schwächen. Die Stiftung wolle man nicht ausschließen, jedoch nicht in 
die anfänglichen Ideen einbeziehen. 

Rm Stackelbeck möchte das Projekt nicht auf Jugendliche aus Bedarfsgemeinschaften reduzieren. 
Man wolle eher den arbeitsmarktpolitischen Gedanken aufgreifen, Auszubildende für Dortmunder 
Unternehmen zu finden. Sobald das Konzept der Wirtschaftsförderung vorliege, könne man dies 
ausführlich diskutieren.

Rm Ixkes-Henkemeier schlägt vor, mit Hilfe der Mittel den bestehenden Beschluss dahingehend zu 
erweitern, bei der Umsetzung mit der Dortmunder Komponente zu beginnen.

Rm Dr. Neumann sieht die Gewinnung von Fachkräften als einen wichtigen Baustein an. Auch gehe 
es nicht nur um Jugendliche, sondern auch um junge Erwachsene.

Herr Ehrich bezeichnet es als gemeinsames Ziel aller Beteiligten, die Ausbildung zu stärken. Man 
müsse nun schnelle Lösungen finden, in dem man bestehende Beispiele nutzt. 

Rm Stackelbeck betont, dass man mit dem Antrag den bestehenden Beschluss verstärken wolle.

Rm Reppin, Rm Brenker und Rm Nienhoff merken an, dass die Bezeichnung der Stiftung nicht im 
Beschlusstext aufgeführt ist, sondern aus dem alten Begründungstext übernommen wurde. Bereits bei 
der Diskussion im Januar habe man deutlich gemacht, dass die Gründung einer Stiftung nur eine 
Möglichkeit der Trägerschaft sein könnte, man sich anderen Modellen aber auch nicht verschließen 
werde. Sollte die Wirtschaftsförderung bei der Erstellung des Konzeptes zu einem anderen Ergebnis 
als einer Stiftung kommen, werde man auch diese Form der Trägerschaft prüfen. Von besonderer 
Bedeutung sei es, die Wirtschaft und die städtischen Töchter von einer Beteiligung an diesem 
Azubiwerk zu überzeugen, um dies möglichst breit aufstellen zu können. 

Der Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und 
Forschung empfiehlt dem Rat der Stadt mit Mehrheit gegen die Stimmen der SPD-Fraktion 
sowie der AfD-Fraktion bei einer Enthaltung folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 641.516,86 € 
soll nach Abführung an den städtischen Haushalt entsprechend dem Beschluss DS-Nr. 
23370-22-E1 (Schaffung von Azubiwohnheimen durch ein Azubiwerk) zur Verfügung stehen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zur nächsten Sitzung des Ausschusses ein Konzept zur 
Umsetzung des Projekts vorzulegen. Der Betriebskostenzuschuss der Wirtschaftsförderung 
Dortmund ist entsprechend einmalig zweckgebunden zu erhöhen.

HINWEIS der Geschäftsführung:
Eine Abstimmung zum Beschlussvorschlag der Verwaltung ist versehentlich nicht erfolgt. Die 
Entlastung der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung wird in der nächsten Sitzung 
nachgeholt. 
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Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt 
einstimmig unter Einbeziehung der Empfehlung des Ausschusses für Wirtschafts-, 
Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund fasst gemäß § 6 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes
Wirtschaftsförderung Dortmund folgende Beschlüsse:
    1. Der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderung Dortmund zum 31.12.2021 wird mit
        einem Jahresgewinn in Höhe von 641.516,86 € festgestellt.
    2. Der Jahresgewinn in Höhe von 641.516,86 € wird an den städtischen Haushalt abgeführt.
    3. Der Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und
        Forschung wird entlastet.
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Erstellt am:  15.09.2022

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Wirtschafts-, 
Beschäftigungsförderung, Europa, 
Wissenschaft und Forschung

14.09.2022 öffentlich

zu TOP 2.5
Jahresabschluss und Lagebericht der Wirtschaftsförderung Dortmund zum 31.12.2021
Beschluss/Empfehlung
(Drucksache Nr.: 24377-22)

AWBEWF 15.06.2022

Hierzu liegt vor: Gemeins. Zusatz-/Ergänzungsantrag Fraktion B´90/Die Grünen,
CDU-Fraktion

„… die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU im Ausschuss für 
Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung bitten um 
Beratung und Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag

1. Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 
641.516,86 € soll nach Abführung an den städtischen Haushalt entsprechend dem 
Beschluss DS-Nr. 23370-22-E1 (Schaffung von Azubiwohnheimen durch ein 
Azubiwerk) zur Verfügung stehen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zur nächsten Sitzung des Ausschusses ein Konzept 
zur Umsetzung des Projekts vorzulegen. Der Betriebskostenzuschuss der 
Wirtschaftsförderung Dortmund ist entsprechend einmalig zweckgebunden zu 
erhöhen.

Begründung

Um mehr Auszubildende für den Dortmunder Wirtschaftsstandort zu gewinnen, beschloss der 
Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung 
auf Antrag der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU (23370-22-E1) am 
26.01.2022 mehrheitlich den Beschluss, dass die Stadt Dortmund die Gründung und den 
Aufbau einer privaten Stiftung „Azubiwerk Dortmund“ gemeinsam mit der Dortmunder 
Wirtschaft und ihren Verbänden wie die Industrie- und Handelskammer und die 
Handwerkskammer vorantreibt. Ziel der Stiftung ist es, für Auszubildende in Dortmund 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und insbesondere junge Auszubildende mit begleitenden 
Angeboten zu unterstützen.

Die private Stiftung „Azubiwerk Dortmund“ soll Zustiftungen aus dem Bereich der 
Wirtschaft und der Stadt Dortmund (und ihrer Töchter) erhalten. Die Anschubfinanzierung 
zur Bildung des Stiftungskapitals ist so auszugestalten, dass die Stiftung ohne regelmäßige 
Zuwendungen und ohne Beiträge der Auszubildenden ihre Arbeit aufnehmen und durchführen 
kann. Perspektivisch soll die Schaffung weiterer Wohnheime und eine Ausweitung der 
Unterstützungsangebote für Auszubildende durch die Stiftung selbst realisiert werden können. 
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Bei einem Wegfall des Stiftungszweckes oder einer Auflösung der Stiftung fällt das 
Vermögen an die Stadt Dortmund zurück.“

Hierzu liegt vor: Zusatz-/Ergänzungsantrag SPD-Fraktion

„… die SPD-Fraktion im Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, 
Wissenschaft und Forschung bittet um Beratung und Beschluss des folgenden Antrags:

Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 641.516,86 
€ soll nach Abführung an den städtischen Haushalt dafür genutzt werden, junge 
Dortmunder Erwachsene bei ihrem Schritt in Ausbildungsberufe zu fördern und sie damit 
ggfs. auch bei dem Schritt aus ihren Bedarfsgemeinschaften zu unterstützen. Hierbei 
sollen – orientiert an den Bedarfen der jungen Menschen – Gemeinschaftseinrichtungen, 
z.B. auch mit Wohnmöglichkeiten eingerichtet und zielführend begleitet werden. Ziel 
dieser Beschlussfassung ist es, auf die Schaffung eines Azubi-Wohnheimes hinzuwirken, 
wie vom Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft 
und Forschung in der Sitzung am 26.01.2022 einstimmig beschlossen.
Die Trägerschaft bzw. Struktur oder organisatorische Form dieses Wohnheimes soll nach 
ersten Erfahrungen und einer Evaluation der zunächst installierten Gemein-
schaftseinrichtungen durch den Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, 
Europa, Wissenschaft und Forschung beschlossen werden. Die Verwaltung wird ferner 
beauftragt, den Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, 
Wissenschaft und Forschung sowie den Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie 
engmaschig zu informieren und zu beteiligen.

Begründung
Junge Menschen nach ihrem Schulabschluss für Ausbildungsberufe zu begeistern, ist vor 
dem Hintergrund der Schaffung zukunftsfähiger und dauerhafter Beschäftigung sowie 
fehlender Fachkräfte ein wichtiges Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Vorteile 
und Zukunftschancen einer Ausbildung klarer herausgestellt und den jungen Menschen 
auch außerhalb ihrer familiären Verbünde vermittelt werden. Ein Weg ist bereits das von 
der HWK und der FH Dortmund ins Leben gerufene Projekt „Zukunftscampus –
Bildungszentren von morgen“, mit dem Lernorte der beruflichen Bildung mit der 
Hochschule verzahnt werden. Es ist sinnvoll, junge Menschen in Gemeinschaften 
entsprechend ihrer Bedarfe zusammenzubringen, um gemeinsame Lern- und 
Erfahrungsorte sowie ggfs. auch Wohnmöglichkeiten zielgenau anbieten zu können. Dies 
ist kann dann besonders wichtig werden, wenn die eigenen Lebensumstände diesen 
Schritt für die jungen Menschen erschweren.
Um darüber hinaus mehr Auszubildende auch aus den umliegenden Städten für den 
Dortmunder Wirtschaftsstandort zu gewinnen, fasste der Ausschuss für Wirtschafts-, 
Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung auf Antrag der 
Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU (23370-22) am 26.01.2022 
einstimmig den Beschluss, dass die Stadt Dortmund die Gründung und die Einrichtung 
eines Azubi-Wohnheims vorantreibt. Ziel dieser Einrichtung ist es, für Auszubildende in 
Dortmund bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und insbesondere junge Auszubildende 
mit begleitenden Angeboten zu unterstützen.
Um diese Einrichtung dauerhaft auf solide Beine zu stellen und zu verstetigen, soll 
begleitend zu den oben beschlossenen ersten Maßnahmen (Einrichtung von Gemein-
schaftseinrichtungen für Dortmunder junge Erwachsene, Darstellen der Erfahrungen, 
Evaluation) eine Trägerschaft/Struktur/Organisation dieser Einrichtung erarbeitet und 
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festgelegt werden. Dabei kann es sich sowohl um eine Stiftung, wie auch um eine 
städtische, eine privatwirtschaftliche Einrichtung oder auch um eine städtisch-private 
Kooperation handeln. Der nun anlaufende Prozess soll als Grundlage für die Entwicklung 
der Verstetigung verwandt werden. „

Die Wirtschaftsprüferin Frau Börner stellt die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 
der Wirtschaftsförderung sowie des Lageberichts vor. Es lasse sich feststellen, dass der 
uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt werden konnte. 

Auf Nachfrage von Rm Dr. Neumann bestätigt Frau Tiews aus, dass Mittel in Höhe von rd. 
1,2 Mio. € nicht abgerufen wurden. Dies lasse sich damit erklären, dass pandemiebedingt 
viele Veranstaltungen rund um die Themen Messen, Smart City, Stadtattraktivität und 
Erlebnis Dortmund nicht durchgeführt werden konnten. Auch die Verleihung des Wirtschafts-
und Unternehmerinnenpreises sei ausgefallen.

Zum gemeinsamen Zusatz-/Ergänzungsantrag der Fraktion B´90/Die Grünen und der CDU-
Fraktion erklärt Rm Reppin, dass man sich ja bereits zu Beginn des Jahres mit diesem Thema 
befasst habe und nun die Mittel, welche der Wirtschaftsförderung bereits bewilligt waren, für 
die Schaffung von Azubiwohnheimen verwenden möchte. 

Rm Ixkes-Henkemeier begründet den vorliegenden SPD-Antrag, der als Mittel der 
Beschäftigungsförderung begriffen werden soll. Man soll zunächst jugendliche 
Dortmunder*innen ansprechen, auch solche, die Gefahr laufen, in die Langzeitarbeitslosigkeit 
zu rutschen, wenn sie nicht aus den Bedarfsgemeinschaften herauskommen. In einem 
weiteren Schritt kann das Projekt dann auch für andere Jugendliche geöffnet werden.

Rm Brenker entgegnet, dass sich der gemeinsame Antrag auf die bestehende Beschlusslage 
bezieht, der SPD-Antrag hingegen in seiner Stoßrichtung ein neues Projekt beschreibt, über 
welches noch zu diskutieren sei.

sB Dr. Klug verweist auf die Diskussion im Januar, bei der bereit die IHK und 
Handwerkskammer positive Rückmeldungen gegeben habe. 

sB Tenbensel schlägt vor, einen Kompromiss aus beiden Anträge zu finden. Es sei wichtig, 
sich um das Wohnen für Auszubildende zu kümmern. Bei der sozialen Komponente müssten 
auch die Dortmunder Auszubildenden Berücksichtigung finden. Das Thema des Übergangs 
von Schule in Ausbildung stelle auch weiterhin eine wichtige Aufgabe dar.

Frau Marzen beschreibt, dass man sich bereits im Austausch mit IHK und HWK befindet. Für 
die Gründung einer Stiftung seien die genannten rd. 641.000 € jedoch bei weitem nicht 
ausreichend. Man schlage vor, mit bereits bestehenden Strukturen eines Trägers in der 
Jugendhilfe zu starten und sich auf Dortmunder Jugendliche zu fokussieren. Es gelte, eigene 
Projekte wie z. B. der Arbeit der Betriebsakquisiteure nicht zu schwächen. Die Stiftung wolle 
man nicht ausschließen, jedoch nicht in die anfänglichen Ideen einbeziehen. 

Rm Stackelbeck möchte das Projekt nicht auf Jugendliche aus Bedarfsgemeinschaften 
reduzieren. Man wolle eher den arbeitsmarktpolitischen Gedanken aufgreifen, Auszubildende 
für Dortmunder Unternehmen zu finden. Sobald das Konzept der Wirtschaftsförderung 
vorliege, könne man dies ausführlich diskutieren.
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Rm Ixkes-Henkemeier schlägt vor, mit Hilfe der Mittel den bestehenden Beschluss 
dahingehend zu erweitern, bei der Umsetzung mit der Dortmunder Komponente zu beginnen.

Rm Dr. Neumann sieht die Gewinnung von Fachkräften als einen wichtigen Baustein an.
Auch gehe es nicht nur um Jugendliche, sondern auch um junge Erwachsene.

Herr Ehrich bezeichnet es als gemeinsames Ziel aller Beteiligten, die Ausbildung zu stärken. 
Man müsse nun schnelle Lösungen finden, in dem man bestehende Beispiele nutzt. 

Rm Stackelbeck betont, dass man mit dem Antrag den bestehenden Beschluss verstärken 
wolle.

Rm Reppin, Rm Brenker und Rm Nienhoff merken an, dass die Bezeichnung der Stiftung 
nicht im Beschlusstext aufgeführt ist, sondern aus dem alten Begründungstext übernommen 
wurde. Bereits bei der Diskussion im Januar habe man deutlich gemacht, dass die Gründung 
einer Stiftung nur eine Möglichkeit der Trägerschaft sein könnte, man sich anderen Modellen 
aber auch nicht verschließen werde. Sollte die Wirtschaftsförderung bei der Erstellung des 
Konzeptes zu einem anderen Ergebnis als einer Stiftung kommen, werde man auch diese 
Form der Trägerschaft prüfen. Von besonderer Bedeutung sei es, die Wirtschaft und die 
städtischen Töchter von einer Beteiligung an diesem Azubiwerk zu überzeugen, um dies 
möglichst breit aufstellen zu können. 

Der Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und 
Forschung empfiehlt dem Rat der Stadt mit Mehrheit gegen die Stimmen der SPD-
Fraktion sowie der AfD-Fraktion bei einer Enthaltung folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 
641.516,86 € soll nach Abführung an den städtischen Haushalt entsprechend dem 
Beschluss DS-Nr. 23370-22-E1 (Schaffung von Azubiwohnheimen durch ein 
Azubiwerk) zur Verfügung stehen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zur nächsten Sitzung des Ausschusses ein Konzept 
zur Umsetzung des Projekts vorzulegen. Der Betriebskostenzuschuss der 
Wirtschaftsförderung Dortmund ist entsprechend einmalig zweckgebunden zu 
erhöhen.

AWBEWF 14.09.2022

Der Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und 
Forschung fasst gemäß § 7 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes 
Wirtschaftsförderung Dortmund einstimmig folgenden Beschluss:

Die Geschäftsleitung der Wirtschaftsförderung Dortmund wird entlastet.

Darüber hinaus empfiehlt der Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, 
Europa, Wissenschaft und Forschung dem Rat der Stadt einstimmig unter 
Einbeziehung der Empfehlung aus der Sitzung vom 15.06.2022 folgenden Beschluss zu 
fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund fasst gemäß § 6 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes
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Wirtschaftsförderung Dortmund folgende Beschlüsse:
    1. Der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderung Dortmund zum 31.12.2021 wird mit
        einem Jahresgewinn in Höhe von 641.516,86 € festgestellt.
    2. Der Jahresgewinn in Höhe von 641.516,86 € wird an den städtischen Haushalt abgeführt.
    3. Der Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und
        Forschung wird entlastet.
Ergänzung aus der Sitzung vom 15.06.2022:

4. Der ausgewiesene Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 
641.516,86 € soll nach Abführung an den städtischen Haushalt entsprechend dem 
Beschluss DS-Nr. 23370-22-E1 (Schaffung von Azubiwohnheimen durch ein 
Azubiwerk) zur Verfügung stehen. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, zur nächsten Sitzung des Ausschusses ein 
Konzept zur Umsetzung des Projekts vorzulegen. Der Betriebskostenzuschuss 
der Wirtschaftsförderung Dortmund ist entsprechend einmalig zweckgebunden 
zu erhöhen.
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